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Erforderliche Angaben auf Eingangsrechnungen 

 
(Voraussetzung für den Vorsteuerabzug nach §§ 14 und 15 UStG) 

 
                                            

 Rechnungsbetrag 

 
Pflichtangaben einer Rechnung 
 

kleiner als 
 
250 € 

größer als 
 
250 € 

Vollständiger Name und Anschrift des 
Leistungsbringers 

 

 

 

 

Ausstellungsdatum der Rechnung   

Menge/Umfang und Art (handelsübliche 
Bezeichnung) der gelieferten Gegen-
stände / erbrachten Dienstleistungen 

 

 

 

 

Anzuwendender Steuersatz bzw. 
Hinweis auf Steuerbefreiung 

  

Brutto-Gesamtsumme (Entgelt inkl. 
Umsatzsteuer) oder nach Steuersätzen 
aufgeteilte Summen 

 

 

 

n.erf. 

Steuernummer oder UST-IdNr. 
(Umsatzsteueridentifikationsnummer) 
des Leistungsbringers 

 

n.erf. 

 

 

Vollständiger Name und Anschrift des 
Leistungsempfängers (siehe unten) 

n.erf.  

Einmalig vergebene, fortlaufende 
Rechnungsnummer 

n.erf.  

Zeitpunkt der Leistungserbringung (oder 
der Vereinnahmung des Entgelts) 

n.erf.  

Entgelt – aufgeschlüsselt nach 
Steuersätzen / - befreiung 

n.erf.  

Im Voraus vereinbarte Minderung des 
Entgelts (z.B. Rabatte) 

n.erf.  

Steuerbetrag n.erf.  

 
n. erf. = nicht erforderlich 
 
Beispiel für einen vollständigen Namen: 

Röm.-Kath. Kirchengemeinde … 
c/o (Bezeichnung einer Einrichtung oder Gruppierung) 
Anschrift (ggf. der Einrichtung oder Gruppierung) 
 

Falls eine Kleinbetragsrechnung (max. 250 € brutto) den Namen des Leistungsempfängers 
beinhaltet, muss die Bezeichnung dem Beispiel entsprechen. 

Verrechnungsstelle für 
Kath. Kirchengemeinden 
Dr.-Heinrich-Köhler-Str. 33 
74731 Walldürn 

 


